
Eidg. Feldschiessen  300 m

Leistungen der Festsektion

Anhang zu den Ausführungsbestimmungen

.1 Schiessanlage Komplette  Schiessanlage mit  10  elektronischen  Scheiben und  allem 
nötigen Zubehör (Gewehrauflagen,  Hülsenfänger,  Warnerpulte,  Absperr-
ungen, Drucker usw.) an allen 4 Schiesstagen. 
An den Vorschiessen wird ebenfalls auf 10 Scheiben geschossen.

.2 Lautsprecher Lautsprecheranlage für Vorschiessen-Freitag, FS-Samstag und Sonntag.
Im Schiess-Stand genügt ein Megaphon.

.3 Warner Sämtliche Warner für alle 4 Schiesstage, für 10 Scheiben 
inkl. Ablösungen, werden durch die Festsektion gestellt und instruiert. Die 
Funktionsbereitschaft der Warner - Bedienung der Automaten - wird durch 
ein Mitglied der Schiessleitung des BSV Gäu vor dem ersten Schiesstag 
kontrolliert. 

.4 Büros Für  alle  Schiesstage  geeignete  Räumlichkeiten  (Stube,  Container, 
Baracke, Wohnwagen) möglichst nicht dem Schiesslärm ausgesetzt.

Rangeur Es  ist  für  die  Einteilung zu  sorgen,  dass  zwei  Anmeldestationen  zur 
Verfügung stehen.

.5 Kranzausgabe 2 Personen für FS-Samstag und Sonntag (wird durch BSV gestellt).
1.Person EDV - oder schreibmaschinenkundig für die Vorschiessen und für 
die übrigen Schiesstage eine 2. Person (wird durch BSV gestellt).

.6 Re.Büro Für FS-Samstag und Sonntag:
- 2 Räume, Temparatur mindestens 15 Grad C, ohne störenden 
Schiesslärm.
- 2 Personen zur Bedienung der EDV - Anlage, Voraussetzung -EDV oder 
mindestens schreibmaschinengewandt.
- 1 Steckdose 220 V / 10 A. 
-  1  Kopiergerät,  oder am FS-  Sonntag ab 12.30 Uhr Zutritt  zu  einem 
Kopiergerät ausserhalb des Schiessplatzes und FAX.

.7 Anschlagbrett Zur  laufenden Information  der  Schützen  und Gäste,  ist  an  geeigneter 
Stelle der Festhalle und/oder beim Schiessplatz  ein Anschlagbrett  bzw. 
Resultat-Tafel anzubringen.

.8 Kuriere Werden keine benötigt 

.9 Schiesspublikation  Die Schiesszeiten für alle Schiesstage 300 und 25/50 m sind durch die 
Festsektion  in  geeigneter  Form  im  "Anzeiger  für  Gäu und  Thal"  zu 
publizieren.

.10 Ehrendamen 2 Ehrendamen für die Veteranen - Ehrung und für die Rangverkündigung. 
Die Ehrenbecher werden vom BSV zur Verfügung gestellt. Blumensträusse 
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für  die  Ehrendamen  und  Festsieger  sowie  Gläsertücher  oder 
Stoffservietten  sind  durch  die  Festsektion  zu  organisieren  und  zur 
Verfügung zu stellen. 

.11 Rangverkündigung  Im  Festzelt  od.  Halle  Platz  für  mind.  300-  400  Personen.  Mit 
Musikgesellschaft,  "Gäuer  Schützenmarsch"  von  Erich  P.  Bader, 
"Nationalhymne"  für  die  Schützenkönige  und  "Fahnenmarsch"  für  die 
Jungschützenehrung.
Für  die  Rangverkündigung ist  ein  Rednerpult inkl.  Lautsprecheranlage, 
sowie einen Tisch, bereit zu stellen. 

.12 Aufgebote Sämtliches  Personal  der  Festsektion  wird  von  dieser  aufgeboten. 
Antreten: 30 Minuten vor Beginn des Einsatzes.

.13 Vergütungen Schussvergütung -.20 Rp. pro verschossene Patrone, für's normale Pro-
gramm.
Die Ausstichsmunition wird nicht entschädigt.
Lautsprecheranlage Fr.   700.-
Weisswein (Ehrenwein) Ltfl. werden zum Ankauf vergütet.

.14 Verpflegung Die Verpflegung der Warner und Funktionäre ist Sache der Festsektion.
Verpflegung gemäss Einsatzplan:
- FS - Samstag: Znüni, Mittagessen und Zvieri. 
- FS - Sonntag: 1 Znüni (1. Znüni ca.10.00 Uhr) und Mittagessen.

.15 Sanität Für alle Schiesstage (Arzt muss vorinformiert werden)

.16 Allgemeines: Dem  Präsidenten  des  BSV Gäu ist  das  Organigramm  des  OK's  bis  
Mitte Mai 05 abzugeben.

Oberbuchsiten, 24. April 2007 Bezirksschützenverein Gäu
Präsident Sekretär

J. Dietschi H. von Rohr

Verteiler:

alle Sektionen 300 m 
alle Vorstandsmitglieder des BSV - Gäu

Beschlossen an der DV vom 8. März 1994 
Revision an der DV vom 7. März 2006

LeistungVereinFS_07.DOC Seite 2 von 2


	Leistungen der Festsektion
	Anhang zu den Ausführungsbestimmungen

	Beschlossen an der DV vom 8. März 1994 
	Revision an der DV vom 7. März 2006

